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Kurz informiert

▶▶ Verfahrensrecht
Gerichtsverhandlung per Video: unter bestimmten umständen 
genügt auch die tonübertragung

| Eine Video-Gerichtsverhandlung kann nach § 295 ZPO auch ohne Bild-
übertragung nur per Tonübertragung durchgeführt werden (OLG Saar-
brücken 15.7.21, 4 U 48/20, Abruf-Nr. 227788). |

Da in dem speziellen Fall die fehlende Bildübertragung protokolliert und von 
keiner Partei gerügt worden war, konnte der Verstoß gegen § 128a ZPO  gemäß 
§ 295 ZPO geheilt werden. Die Verfahrensgrundsätze sind insofern dispositiv 
(Quelle: RA- MICRO News, mehr lesen unter iww.de/s6107).

(mitgeteilt von RA Dr. Stefan Rinke, Berlin)
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▶▶ Mandantenbindung
Gut bebildert: neue kostenlose Bilddatenbank zu rechtsthemen

| Mit verständlichen Bildern und Skizzen lassen sich Mandanteninfor-
mationen auf einer Kanzleiwebsite, in E-Mail-Newslettern oder auf Aus-
hängen im Büro besser erklären. Kluge, witzige und sympathische Dar-
stellungen vereinfachen juristische Zusammenhänge und unterstützen 
die Bindung von Mandanten an die Kanzlei. Eine neue Bilddatenbank hilft 
Ihnen dabei. |

Die Juristin Nicola Pridik ist Inhaberin des Büros für klare Rechtskommu-
nikation in Berlin. Mit ihren Dienstleistungen unterstützt sie u. a. Kanzleien, 
Anwälte und Unternehmen dabei, Rechtsinformationen verständlich und 
 anschaulich aufzubereiten. Zu diesem Zweck setzt sie visuelle Übersichten, 
Sketchnotes, PowerPoint-Folien und Bildvokabeln ein. Dazu hat sie jüngst 
eine Datenbank auf ihrer Website implementiert (iww.de/s6119). Die Daten-
bank umfasst derzeit 400 Motive, die sich für viele juristische Fachgebiete 
einsetzen lassen, darunter auch Motive zu Gesetzesmaterialien und Geset-
zestexten sowie Abbildungen rund um die juristische Beratungstätigkeit. 
Die Datenbank soll kontinuierlich erweitert werden.

PrAXiStiPP | Sie können die Bilder kostenfrei zu Informations- und Bildungs-
zwecken (auch kommerziell) nutzen. Die Nutzungsbedingungen finden Sie unter 
iww.de/s6120. In  einem ausführlichen Blog-Beitrag gibt Frau Pridik sechs prak-
tische Tipps, wie Sie die Bildvokabeln in PowerPoint-Folien einsetzen können 
 (iww.de/s6121).

(mitgeteilt von Christian Noe B. A., Göttingen)

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Informieren Sie Ihre Mandanten verständlich und anschaulich – so funktioniert Rechts-
visualisierung, AK 20, 158

• Beispiele für Erklärvideos zum Thema Recht: iww.de/s3811

• Aktuelle Rechtsinformationen für Ihren erfolgreichen Kanzleiauftritt: WCR WebContent 
Recht (iww.de/wcr)

informAtion
Bilddatenbank

iww.de/s6119 

iHr PLuS im netz
iww.de/wcr 

WCr WebContent recht


